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Eidgenössisches Militärdepartement

Auszug aus der Verordnung über die Reparatur der Militärschuhe
vom 25. April 1975

Di/r AWz/Ärrfeptfr/ewe«/,

gestützt auf Artikel 15 der Verordnung vom 19. Februar 1969') über die Ausrüstung des

Heeres mit Schuhwerk

im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartement,
rerorr/weZ;

Art. 4

zl/wezrWenZ/z'cÄe Rc/wzfe«

' Für ausserordentliche Schäden am Schuhwerk, die mit einem dienstlichen Unfall oder mit
dem Vollzug eines Befehls in unmittelbarem Zusammenhang stehen, leistet der Bund Real-
ersatz oder richtet für beschädigtes Zivilschuhwerk eine angemessene Entschädigung aus.

- Das beschädigte Schuhwerk ist mit einem durch den Truppenkommandanten unterzeichneten
Bericht über die Ursache der Beschädigung dem Zeughaus zu übergeben.

Art. 10

Die Truppe erteilt die Reparaturaufträge an die zivilen Schuhmacher mittels Reparaturetikette
(Form. 28.18), wobei das grüne Exemplar bei der Truppe verbleibt. Exemplar rot dient als

Auftragsbestätigung und bleibt nach erfolgter Reparatur beim Schuhmacher.

Art. 15

Zz< Lar/e« 5/auif

In Wiederholungs-, Ergänzungs-, Landsturm- und anderen Kursen übernimmt der Bund alle
Reparaturkosten am Militärschuhwerk, ausgenommen Neubesohlungen. Vorbehalten bleibt
Artikel 4.

Art. 16

EttArAäZ/gzrng /«r »acMze/zV/zcAe Re/wuZzzrevz

* 1st die Behebung von kleinen Schäden ausnahmsweise nicht vor der Entlassung möglich,
kann dem Wehrmann eine Entschädigung bis höchstens 11 Franken für 1 oder 2 Paar Schuhe
zusammen ausbezahlt werden.

- Der Wehrmann ist verpflichtet, die Reparatur sofort nach der Entlassung ausführen zu
lassen.
s Für die Bestimmung der Entschädigung ist wenn möglich ein Schuhfachmann beizuziehen.
* Der ausbezahlte Betrag ist durch den Rechnungsführer im Dienstbüchlein einzutragen.

Art. 19

Diese Verordnung tritt am I.Mai 1975 in Kraft.
EzWge/zô'Mwcèer AfzEVärJeparZezwe«;

1) S MA 931
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Anhang

zur Verordnung des Eidgenössischen Militärdepartements
vom 25. April 1975 über die Reparatur der Militärschuhe

Tarif

Die nachfolgend aufgeführten Tarifpositionen gelten als Maximalpreise. Sie basieren auf
Kalkulationen, die zusammen mit dem Schweizerischen Schuhmacher- und Orthopädieschuh-
machermeister-Verband berechnet wurden.

In sämtlichen Preisen sind Material, Fournituren, Löhne, Unkosten, Verdienstzuschlag und die
inbegriffen.

Position

Nr.

Schuhart

Art der Reparatur Schuhe mit
Beschlag

A

Marsch -
schuhe

B

Berg-
schuhe

BS

FHD

D

Die Schuhreparaturkosten zulasten des Bundes
dürfen pro Paar nicht übersteigen (exkl. Uberzeit-
Zuschlag) 42.50 73.70 81.40 44.20

l

Betfrto/wrzg yo» / WegeMricBäA'gHttg

Beurteilung von Schuhen, pro Paar
höchstens 1 Minute pro Minute

pro Stunde
—.41
24.80

—.41
24.80

—.41
24.80

—.41
24.80

2 Wegentschädigung, Werkstätte —'Truppen-
Standort und zurück pro Minute

pro Stunde
—.41
24.80

—.41
24.80

—.41
24.80

—.41
24.80

3 Gummisohlen und -absätze, Typ «KTA»,
inkl. Nachbefestigen des Unterbaus und
Fräsen der Skirillen per Paar 45.25

4 Gummi-Bloc-Sohlen, Typ «GRD»,
nur für BS, inkl. Fräsen der Skirillen per Paar 35.95

5 Gummisohlen und -absätze,
Typ «BALLY-SPARTA-JUNIOR»,
inkl. Nachbefestigen des Unterbaus sowie
Montage von Unterflecken aus Hartzell-
crêpe, 8— 10 mm dick per Paar 39.40

6 Gummiabsätze, Typ «KTA»,
inkl. Fräsen der Skirillen per Paar 20.10

7 Gummiabsätze, Typ «BALLY-SPARTA-
JUNIOR», inkl. Montage von Unter-
flecken aus Hartzellcrêpe,
8— 10 mm dick per Paar 22.30
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Position
Nr.

Art der Reparatur

Schuhart

Schuhe mit
Beschlag

A

Marsch -
schuhe

Berg-
schuhe

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Gummiecken oder -zehenstücke aus
«M»-Streifen (Streifen durch Truppe
geliefert) per Paar

Profil-Halbflecke, Typ «GRD»,
nur für BS (durch Truppe geliefert) per Paar

Profil-Zehenstücke, Typ «GRD»,
nur für BS (durch Truppe geliefert) per Paar

Gummizehenstücke aus braunen Streifen
für FHD-Schuhe (Streifen durch Schuh-
macher geliefert) per Paar

Oberflecke allein, inkl. Ausbessern und
Schiften des 1. Unterflecks,
sowie Beschlag I oder II
(Nägel durch Truppe geliefert) per Paar

Halboberflecke ohne Beschlag,
inkl. Schiften per Paar

Unterfleck, ca. 3 mm dick,
inkl. Montage per Stück

/ D/üerje fWtwepßrß/t/w/
fGw;»#zi ««J Let/er)

Untersohlen-Zehenstück aus Leder,
geklebt und nachbefestigt per Stück

Nachkleben von Gummisohlen
inkl. Fournituren

Boden nachbefestigen bei Nachbenage-
lungen, inkl. Fournituren

Näharbeiten mit Maschine,
inkl. Nähmaterial

pro Minute
per Schuh
höchstens

pro Minute
per Paar
höchstens

pro Minute
pro Stunde

per Paar
höchstens

Hinterriemen aus Chromoberleder,
ganze, inkl. Schlaufe sowie Näharbeiten,
nur für Schuhe A, B, und D per Stück

Entfernen der defekten Hinterriemen-
Schlaufe, inkl. Näharbeiten, nur für BS per Paar

24.65

6.35

1.95

5.40

—.40

6.—

—.44
26.50

11.—

10.50

6.40

5.40

—.39

7.75

—.44
26.50

11.—

10.50

5.85

4.20

5.40

—.39

7.75

—.44
26.50

11.—

4.—

277



Schuhart

Position

Nr.
Art der Reparatur Schuhe mit

Beschlag
A

Marsch -
schuhe

B

Berg-
schuhe

BS

FHD

ü

21 Riester aus Chromoberleder
ohne Näharbeit per Stück 7.25 7.25 7.25

22 Niet- und Nietendhaken, Typ «M» per Stück —.59 —.59 —.59 —.59

oder Ringhaken mit Nieten, nur für BS per Stück —.59

23 Oesen per Stück —.32

24 Diverse Schaftreparaturen wie:

— Ago-Verkittung
— Bestechnaht
— Bout aufrichten
— Flinterkappe versteifen

inkl. Fournituren

pro Minute
per Schuh
höchstens

—.44

8.85

—.44

8.85

—.44

8.85

—.44

8.85

25 Nachbenagelungen
(Nägel durch die Truppe geliefert) pro Minute

pro Stunde
—.41
24.80

/«> Näge/, GwOT/ttf-Z.w.sg/eicA.s'.j/rez/ett
«iCTVl», Pro//7-Hrf/&//ec£e
«GRD» ro/era no« t/er Trappe zz/'cAr erAäWic/j
(bzzzr AfeerDO

26 Firstkappennägel 48/4/55 mm per 10 Stück —.45

27 Firstkappennägel 32/4/14 mm per 10 Stück —.40

28 Mugger 16 / 4 / 11 mm
Lappennägel 14/4/8,5 mm per 100 Stück 1.05

29 Tricouni 6 M 2, inkl. Agraffen per Stück —.35

30 Gummistücke aus Gummi-
Ausgleichsstreifen «KTA»
für Gummiecken und -zehenstücke per Paar 2.—

31 Profil-Halbflecke «GRD» nur für BS per Paar 4.55

32 Profil-Zehenstiicke «GRD»
nur für BS per Paar 4.55

|

ÜAerz«7z«.rcW<zgi?

Gemäss Artikel 8 der vorliegenden Verfügung ist die Berechnung von Cberzeit nur mit schrift-
licher Bewilligung des Truppenkommandanten zulässig. Die Bewilligung ist der Reparatur-
rechnung beizulegen.

Montag bis Freitag: 1900 bis 2200 Uhr, Zuschlag 25 % pro Stunde Fr. 6.20

Montag bis Samstag: 2200 bis 0700 Uhr, Zuschlag 50 % pro Stunde Fr. 12.40

E»tocAäJ/g#»g/«> Trappe«-Htf«t/uter£(?r

Pro Arbeitsplatz und -tag, gemäss Verwaltungsreglement für die Schweizerische Armee.

Allfällig vom Privatschuhmacher zur Verfügung gestellte Materialien, Fournituren sowie Ent-
Schädigung für Maschinenbenützung sind besonders zu verrechnen.
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